
TEXT (TEIL B) 
  

I. Planrechtliche Festsetzungen 
 
1. Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 (1) 1 BauGB) 
 
Festgesetzt wird das Reine Wohngebiet gemäß § 3 (1), 3 (2) und 3 (4) BauNVO. 
 
(1) 
Das Gebiet soll ausschließlich dem Wohnen  dienen. 
(2) 
Zulässig sind Wohngebäude. 
(3) 
Ausnahmsweise zulässig sind Räume zur Ansiedlung von Freiberuflern gemäß § 13 BauNVO. 
(4) 
Ausnahmen im Sinne von § 3 (3) BauNVO zur Errichtung von  
1. Läden und nicht störenden Handwerksbetrieben, die zur Deckung des täglichen Bedarfs für die 

Bewohner des Gebiets dienen, sowie kleine Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
2. Anlagen für soziale Zwecke, sowie den Bedürfnissen der Bewohner des Gebiets dienende Anlagen 

für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke 
werden nicht  zugelassen. 
(5) 
Ferienwohnungen sind unzulässig. 
 
2.  Mass der baulichen Nutzung 
 (§ 9 (1) 1 BauGB i. V. m. §§ 16 - 21 a BauNVO) 
 
(1) 
Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO sind bei der Ermittlung der Grundfläche die Grundflächen von 

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14, 
3. baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich 

unterbaut wird, 
mitzurechnen.  
Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in Satz 1 bezeichneten Anlagen bis zu 50 vom 
Hundert überschritten werden. 
(2) 
Einschränkung für die Zulässigkeit von Nebengebäuden zum  Abstellen von Gartengeräten und Fahrrädern:  
Für die im Baugebiet 1 geplanten Einzelhäuser wird  jeweils ein Nebengebäude  mit einer maximalen 
Grundfläche von 20 m²  zugelassen. 
Für die im Baugebiet 2 geplanten Mehrfamilienhäuser wird je Mehrfamilienhaus ein Nebengebäude  mit 
einer maximalen Grundfläche von 40 m²  zugelassen.  

3. Überbaubare Grundstücksflächen 
(§ 9 (1) 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO) 

 
(1) 
Stellplätze, Carports, Garagen und Nebenanlagen dürfen auch außerhalb der Baugrenzen errichtet 
werden. 
(2) 
Carports, Garagen und Nebenanlagen sind jedoch nicht in den Bereichen zwischen den öffentlichen 
Verkehrsflächen und den vorderen Baugrenzen bzw. der gedachten Verlängerung der vorderen 
Baugrenzen zulässig. 
 
4. Größe der Baugrundstücke 

(§ 9 (1) 3 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO) 
 
Die Mindestgröße der Einzelgrundstücke wird wie folgt festgesetzt: 
Baugebiet 1                600 m²  
Baugebiet 2  - Parzellen  9 bis 11         1.000 m²   
Baugebiet 2   - Parzelle 12              750 m²  

5. Flächen für private Stellplätze, Carports und Garagen   
(§ 9 (1) 4 BauGB) 

 
(1) 
Garagen und Carports sind nur  im Baugebiet 1 zulässig. 
(2) 
In  Baugebiet 2 ist die Anlage von Stellplätzen nur auf den in der Planzeichnung hierfür festgesetzten 
Flächen zulässig. 
(3) 
Im gesamten Bebauungsplangebiet sind Tiefgaragen und Gemeinschaftsgaragen unzulässig. 
 
6. Nebenanlagen 

(§ 9 (1) 4 BauGB) 
 
(1) 
Nebenanlagen für die Kleintierhaltung  im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sind nicht zulässig. 
(2) 
Die der Versorgung des Baugebietes dienenden Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO werden  
zugelassen. 
 
7. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

(§ 9 (1) 6 BauGB) 
 
(1) 
Baugebiet 1 
Je  Wohngebäude  ist maximal  eine Dauerwohnung zulässig. 
(2) 
Baugebiet 2 
Je Wohngebäude  werden maximal sechs Dauerwohnungen zugelassen.  

8. Von der Bebauung  freizuhaltende Flächen 
(§ 9 (1) 10 BauGB)  

 
(1) 
Die Flächen innerhalb der Sichtdreiecke an der Verbindungsstraße zwischen Waldstraße und Straße der 
Freundschaft sind von jeglicher Bebauung freizuhalten.  
(2) 
Einfriedungen, Hecken und Büsche dürfen eine Höhe von 0,70 m nicht überschreiten. 
 
9. Grünflächen        

(§ 9 (1) 15 BauGB) 
 
(1) 
Das geplante Wohngebiet ist mit kleingliedrigen gepflegten Grünanlagen mit Rasen-, Strauch- und 
Staudenflächen sowie Bäumen zu begrünen, wobei auf textliche Vorgaben zum Standort der Pflanzungen 
verzichtet wird, um eine individuelle Gestaltung der Freianlagen zu ermöglichen.   
(2) 
Das private Straßenbegleitgrün an Stellplätzen im Bereich der geplanten Mehrfamilienhäuser ist mit 
Landschaftsrasen der Regelsaatgutmischung 7.1.2 - Landschaftsrasen - Standard mit Kräutern zu begrünen. 
 
10. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 (1) 20 BauGB)  

 
(1) 
Das anfallende unbelastete Niederschlagswasser der Dächer und befestigten Flächen  ist vollständig auf 
den Grundstücken zu versickern bzw. für die Bewässerung der Grünflächen zu nutzen.  
Falls erforderlich, sind Sickerschächte vorzusehen.  
(2) 
Das Niederschlagswasser der Erschließungsstraße ist über Rigolen abzuleiten. 
(3)  

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuberechneten Trinkwasserschutzzonen kann derzeit noch nicht 
vorausgesagt werden, da eine Reihe von verfahrensrechtlichen Schritten bis hin zum Erlass einer neuen 
Rechtsverordnung notwendig sind.  
Dies  bedeutet, dass das dem Planvorhaben entgegenstehende Recht - Lage in der rechtskräftigen 
Trinkwasserschutzzone II – vor Bekanntmachung der Satzung auszuräumen ist. 
Bis zum Erlass der neuen Rechtsverordnung kann die Satzung somit nicht rechtskräftig werden. Der 
Bebauungsplan verfügt  aber mit dem Satzungsbeschluss  über eine Planreife nach § 33 BauGB. Dies 
bedeutet, dass für alle Bauvorhaben eine Baugenehmigung und jeweils eine Ausnahmegenehmigung vom 
Bauverbot in der Trinkwasserschutzzone II beantragt werden muss, deren Befürwortung durch die untere 
Wasserbehörde in Aussicht gestellt wurde. 
 
3. Definition der Sockel-, Trauf-, First- und Gebäudehöhen  
 
(1) 
Definition der Sockelhöhe 
Die maximale Sockelhöhe (SH) bezeichnet den Abstand zwischen der mittig des Baugrundstückes 
angrenzenden Oberkante der Verkehrsfläche - gemessen in der Fahrbahnmitte - (über OK FB) und der 
Oberkante des Fertigfußbodens (OK FF). 
(2) 
Definition der Traufhöhe 
Als maximale Traufhöhe (TH) wird der Abstand zwischen der  Oberkante des Fertigfußbodens (OK FF) und 
der Schnittkante der Außenwand  mit der Dachhaut definiert. 
(3) 
Definition der First- und Gebäudehöhen 
Als maximale Firsthöhe (FH) wird bei Satteldächern der Abstand zwischen der  Oberkante des 
Fertigfußbodens (OK FF) und der obersten Dachbegrenzungskante bezeichnet. 
Als maximale Gebäudehöhe (GH) wird bei Pultdächern der Abstand zwischen der  Oberkante des 
Fertigfußbodens (OK FF) und der obersten Dachbegrenzungskante definiert. 

Die Stellplätze sowie ihre Zufahrten sind in einer luft- und wasserdurchlässigen Bauweise (Rasengittersteine, 
Pflasterrasen) auszuführen. 
 
11. Maßnahmen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  
        (§ 9 (1) 25 a BauGB) 
 
(1) 
Mindestens 80 % der nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind als Vegetationsflächen anzulegen und 
von jeglicher Art der Versiegelung freizuhalten. Mindestens 15 % der Vegetationsflächen sind als 
Pflanzflächen auszubilden. 
(2) 
An den gemäß zeichnerischer Festsetzung festgelegten Standorten sind Bäume je einer Art der  
Artenliste 1 entlang der geplanten Erschließungsstraße und im Bereich der ausgewiesenen Stellplätze mit der 
Pflanzqualität Hochstamm, 3x verpflanzt, Drahtballierung, Stammumfang 16 - 18 cm zu pflanzen, dauerhaft 
zu erhalten und bei Abgang gleichartig und mit gleicher Pflanzqualität zu ersetzen. Der Standort der Bäume 
kann ggf. zu gestalterischen Zwecken um max. 5 m verschoben werden. 
(3) 
Auf der mit "Pflanzgebot 1" (Pfg 1) gemäß zeichnerischer Festsetzung gekennzeichneten Fläche soll eine 3- 
reihige naturnahe Hecke mit Überhältern angelegt werden. Mindestens 70% der Fläche sind mit Bäumen 
und Sträuchern der Artenlisten 2 und 3 zu begrünen.  
(4) 
Auf der mit "Pflanzgebot 2" (Pfg 2) gemäß zeichnerischer Festsetzung gekennzeichneten Fläche soll eine 
Strauchhecke angelegt werden. Mindestens 70 % der Fläche ist mit Sträuchern der Artenliste 2 zu begrünen.  
(5) 
Die Qualitäten der zu pflanzenden Gehölze müssen den "Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen", 
herausgegeben von BDB, entsprechen. Das Pflanzgut muss die regionale Herkunft Nordostdeutsches 
Tiefland haben. 
Der durchwurzelbare Bodenraum der neu zu pflanzenden Bäume darf 12 m³ nicht unterschreiten. 
(6) 
Die Bodensubstrate der neu zu pflanzenden Bäume an den festgesetzten Standorten sind mit einer 
artspezifischen Mykorrhiza zu versetzen. 
 
12. Maßnahmen für Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern  
(§ 9 (1) Nr. 25 b) BauGB) 

 
Die mit Anpflanzgebot festgesetzten Bäume und Strauchpflanzungen sind auf Dauer zu erhalten und bei 
Abgang durch Ersatzpflanzungen derselben Art und Qualität zu ersetzen. 

Artenliste 2 

(für Heckenpflanzungen zu verwendende Sträucher) 
 
Botanischer Name Deutscher Name 

Amelanchier ovalis Gewöhnliche Felsenbirne 

Berberis vulgaris Gewöhnliche Berberitze 

Cornus mas Kornelkirsche 

Cornus sanguinea Roter Hartriegel 

Corylus avellana Gewöhnliche Hasel 

Crataegus x prunifolia Pflaumenblättriger Weißdorn 

Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche 

Prunus cerasifera Kirschpflaume 

Prunus mahaleb Steinweichsel 

Rhamnus catharticus Echter Kreuzdorn 

Rosa canina Hundsrose 

Rosa multiflora Vielblütige Rose 

Rosa pimpinellifolia Dünenrose 

Rosa rubiginosa Wein- Rose 

Rubus fruticosa Brombeere 

Salix caprea Sal- Weide 

Sambucus racemosa Trauben- Holunder 

Spiraea Arten und Sorten Spierstrauch 
 

Artenliste 3 

(für Heckenpflanzungen zu verwendende Heister( Bäume) 
 
Botanischer Name Deutscher Name 

Acer campestre Feld- Ahorn 

Betula pendua Weiß- Birke 

Carpinus betulus Hain- Buche 

Pyrus pyraster Wild- Birne 

Quercus robur Stiel- Eiche 
 

6.  Belange  der Denkmalpflege 
gemäß § 9 (6) BauGB 

 
Baudenkmale 
Das Plangebiet befindet sich im Bereich des Flächendenkmals Versuchsstelle Peenemünde. 
Teile der Reihenhäuser der Siedlung sind im Umfeld des Plangebietes erhalten. 
Die Errichtung der Gebäude bedarf gemäß § 7 Abs. 1 DSchG M - V einer denkmalrechtlichen  
Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde, wenn diese das Erscheinungsbild der umliegenden 
Reihenhäuser der ehemaligen Versuchsstelle erheblich beieinträchtigen würden. 
 
Bodendenkmale 
(1) 
Das Plangebiet liegt im Bereich der ehemaligen Siedlung der Versuchsstelle Peenemünde.  
Die im Boden befindlichen Überreste dieser Siedlung sind gem. § 2 Abs. 1 und 5 DSchG M-V geschützte 
Bodendenkmale. 
Dies ist bei der Planung und Erschließung des Gebietes zu berücksichtigen. 
Vor jeglichen Erdarbeiten sind daher  durch den Erschließungsträger  Maßnahmen zur Sicherung der 
Bodendenkmale mit dem Landesamt für Denkmalpflege zu vereinbaren. 
(2) 
Es sind jeder Zeit weitere Funde  im Plangebiet möglich.  
Daher sind aus archäologischer Sicht  folgende Maßnahmen zur Sicherung von Bodendenkmalen zu 
ergreifen: 

1. Der Beginn der Erdarbeiten ist 4 Wochen vorher schriftlich und verbindlich  der unteren 
Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt für Bodendenkmalpflege anzuzeigen. 

2. Wenn während der Erdarbeiten Bodenfunde (Leitungen, Kanäle,  Steinsetzungen, Mauern, 
Mauerreste, Hölzer,   Holzkonstruktionen,  Bestattungen,  Skelettreste,  Urnenscherben,  Münzen u. ä.)  
oder auffällige Bodenverfärbungen, insbesondere Brandstellen,  entdeckt werden, sind diese  
gemäß § 11 Abs. 1 und 2 DSchG M-V vom 06.01.1998 (GVOBl. M-V Nr. 1, 1998 S. 12 ff.), zuletzt 
geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 12. Juli 2010 (GVOBI. M-V S. 383, 392) unverzüglich der 
unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen.  Anzeigepflicht  besteht  gemäß § 11 Abs. 1 DSchG M- 
V für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer oder zufällige Zeugen, die den 
Wert des Fundes erkennen. Der Fund und  die Fundstelle sind gemäß § 11 Abs. 3 DSchG M-V in 
unverändertem Zustand zu erhalten. 
Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. 

(3) 
Gemäß § 2 Abs. 5  i.V.m. § 5 Abs. 2 DSchG M-V sind auch unter der Erdoberfläche, in Gewässern oder in 
Mooren verborgen liegende und deshalb noch nicht entdeckte archäologische Fundstätten und 
Bodenfunde geschützte Bodendenkmale. 

4. Zuordnung der externen Kompensationsmaßnahmen und Kosten gemäß § 9 Abs. 1a i.V.m. § 1a 
Abs. 3 BauGB und § 135 a bis 135 c BauGB 

 
(1) 
Die Kosten für die Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangeltungsbereiches sind durch den 
Erschließungsträger zu tragen und werden auf die Grundstückserwerbskosten umgelegt.  
(2) 
Die festgesetzten Kompensationsmaßnahmen sind im Städtebaulichen Vertrag zwischen dem 
Erschließungsträger und der Gemeinde und zusätzlich in einer  Kompensationsvereinbarung zwischen der 
Gemeinde, dem Erschließungsträger, dem von der Kompensation betroffenen Grundstückseigentümer und 
der Unteren Naturschutzbehörde zu vereinbaren. 
(3) 
Die Ersatzmaßnahme beinhaltet die Anlage eines natürlichen Laubmischwaldes in einer Größenordnung 
von 5000 m² auf einer derzeitig ackerwirtschaftlich genutzten Fläche auf dem Flurstück 115, Flur 3 der 
Gemarkung Kamminke. Sie ist Teil einer Gesamtmaßnahme zur Aufforstung und Herstellung eines Verbundes 
mit den sich nördlich der Maßnahme anschließenden Waldflächen. In Richtung des sich in der Ackerfläche 
befindenden Feldgehölzes mit eingebundenem Soll ist mit einem Flächenanteil von 30% der 
Ersatzmaßnahme eine natürliche Sukzession zu sichern und diese mittels einer Schutzeinrichtung 
abzugrenzen. Die Bepflanzung der Aufforstungsfläche erfolgt entsprechend der Vorgaben der zuständigen 
Forstbehörde. Dabei ist ein Mindestabstand von 15 m zum gesetzlich geschützten Feldgehölz und Soll 
einzuhalten. 
 
 
5. Vorschlagliste zur Gehölzverwendung 
 

Artenliste 1 

(zutreffend für Baumpflanzungen an den festgesetzten Standorten im Plangebiet)  
 
Botanischer Name Deutscher Name 

Acer campestre Feld- Ahorn 

Acer ginnala Feuerahorn 

Alnus x spaethii Purpur- Erle 

Betula pendula Sand- Birke 

Betula pendula `Crispa  ̀ Ornäs- Birke 

Carpinus betulus Hainbuche 

Fraxinus ornus Blumen- Esche 

Prunus mahaleb Steinweichsel 

Sorbus aria Mehlbeere 
 

II. Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 
gemäß § 9 (4) BauGB   

  
1. Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 
 (§ 86 (1) 1. LBauO M-V) 
 
1.1 Fassade 
 
(1) 
Für die Fassadenoberflächen der Wohnhäuser und Garagen sind nur zulässig: 
- Putz  
- Klinker    
- Verbretterungen für untergeordnete Flächen  und     
- Glaskonstruktionen 
(2) 
Für Carports und Nebengebäude sind auch Holzfassaden zulässig. 
(3) 
Doppelgaragen und benachbarte Grenzgaragen sind jeweils in identischer Fassadenoberflächenart 
vorzusehen. 
 

3. Abfallsammelbehälter  
(§ 86 (1) 5. LBauO M-V) 

 
Die Stellflächen für Abfallsammelbehälter sind innerhalb der privaten Grundstücksgrenzen anzuordnen und 
durch Einhausungen aus Holz, Rankgerüste, Pflanzungen u. ä. so abzuschirmen, dass sie von den  
öffentlichen Verkehrsflächen nicht einsehbar sind. 
 
4. Ordnungswidrigkeiten 
 (§ 84 LBauO M-V) 
 
(1) 
Ordnungswidrig handelt, wer den Gestaltungsvorschriften gemäß Text (Teil B) II. Punkt 1 -  3 vorsätzlich oder 
fahrlässig zuwiderhandelt. 
(2) 
Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 84 (3) LBauO M-V mit einer Geldbuße bis zu  500.000 € geahndet 
werden. 

III. Naturschutzrechtliche Regelungen auf der Grundlage  
des § 11 Abs. 3 BNatSchG  

 
(1) 
Durch die Baumaßnahmen dürfen keine Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten der gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 
und Nr. 14 BNatSchG geschützten heimischen, wildlebenden Tierarten entnommen, beschädigt oder 
zerstört werden.  
(2) 
Abbruch- bzw. Rekonstruktionsarbeiten sind nur innerhalb eines Zeitraumes vom 20. September bis zum 15. 
März vorzunehmen. 

HINWEISE 
 
1. Hinweise des Munitionsbergungsdienstes 
 
Die in der Anfrage benannten Flurstücke  liegen in einem Gelände, welches während des 2. Weltkrieges 
im Rahmen der alliierten Luftangriffe auf Peenemünde mehrfach durch Bomben getroffen wurde. Dem 
Munitionsbergungsdienst (MBD) liegen hierzu Kriegsluftbilder aus unterschiedlichen Zeitschnitten bis 1945 
sowie Vermessungsaufnahmen aus dem Jahre 1953 vor. Auf den Kriegsluftbildern der Sortie N-0860 vom 
23.06.43 sind im angefragten Gebiet Wohnblöcke ersichtlich. Diese wurden bei den Luftangriffen fast 
vollständig zerstört. Auf späteren Bildern sind neben zahlreichen Bombentrichtern im Bereich großflächige 
Trümmerfelder ersichtlich. 
Auf Grund der starken Bombardierung während der Luftangriffe auf Peenemünde werden, je nach 
Bautätigkeit, weitere Kampfmittelfunde, wie Bomben oder Granaten etc. erwartet. 
 
Zur Erhöhung der Bausicherheit ist eine Sondierung des Geländes vorgesehen. 
Im Rahmen der Baufreimachung und Erschließung ist deshalb der Munitionsbergungsdienst einzubeziehen. 
Mit den Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn ggfs. notwendige Sondierungsmaßnahmen  
abgeschlossen sind und das  Freigabeprotokoll erstellt wurde. 
 
Die Flächen der Flurstücke 12/100 und 12/97 (Parzellen 1 und 2) wurden bereits im Jahre 2007 
durch den Munitionsbergungsdienst auf Kampfmittel untersucht und mit Protokoll vom 13.03.2007 für die 
weitere Nutzung freigegeben. 
 
Nach bisherigen Erfahrungen ist es nicht auszuschließen, dass auch in für den Munitionsbergungsdienst als 
nicht kampfmittelbelastet bekannten Bereichen Einzelfunde auftreten können.  
Aus diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzuführen. Sollten bei diesen 
Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden werden, ist aus 
Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen und 
der Munitionsbergungsdienst zu benachrichtigen. Nötigenfalls ist die Polizei und ggf. die örtliche 
Ordnungsbehörde hinzuzuziehen. 

2. Hinweise zum Trinkwasserschutz    
 
Der Bereich des Bebauungsplanes Nr. 25 befindet sich innerhalb der rechtskräftigen Trinkwasserschutzzone II 
der Wasserfassung Karlshagen (Kreistag Wolgast, Beschluss Nr. 17-2/74 vom 25.07.1974). Diese 
Trinkwasserschutzzonen sind gemäß § 136 Abs. 1 und 2 LWaG MV weiterhin gültig und haben weiter 
Bestandskraft. 
Gemäß § 52 WHG in Verbindung mit dem DVGW-Regelwerk Arbeitsblatt W 101, das per Erlass des 
Umweltministers als für Mecklenburg-Vorpommern verbindlich eingeführt wurde, sind in 
Wasserschutzgebieten bestimmte Handlungen verboten bzw. für beschränkt zulässig erklärt worden. So 
weisen das Errichten und Erweitern von baulichen Anlagen mit Eingriffen in den Untergrund in der 
Trinkwasserschutzzone II ein sehr hohes Gefährdungspotenzial im Hinblick auf das Grundwasser auf und 
sind daher in der Regel nicht tragbar. 
Für die Wasserfassung Karlshagen liegt eine Neuberechnung der Trinkwasserschutzzonen vor. Das Verfahren 
zur Festsetzung dieser neu berechneten Schutzzonen ist nicht abgeschlossen, so dass diese Schutzzonen 
noch nicht rechtskräftig sind. Sie werden jedoch ergänzend bei der Beurteilung des Vorhabens aus 
wasserrechtlicher Sicht herangezogen, weil sie 
- die lokalen hydrogeologischen Verhältnisse besser widerspiegeln, 
- die aktuelle Situation in der Wasserfassung Karlshagen besser berücksichtigen, 
- auf der Grundlage anerkannter hydrogeologischer Methoden erstellt wurden. 
Gemäß der Neuberechnung liegt das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 25 außerhalb der neu 
beantragten Trinkwasserschutzzonen. Die ursprünglich in der Ortslage Karlshagen betriebenen 
Förderbrunnen werden seit 1990 nicht mehr betrieben und wurden fachgerecht geschlossen. Daher sind 
in diesem Bereich künftig keine Trinkwasserschutzzonen mehr erforderlich.  
Gemäß § 136 Abs. 3 LWaG MV kann die zuständige Wasserbehörde Ausnahmen von den in den 
Trinkwasserschutzzonen geltenden Verbote und Nutzungseinschränkungen zulassen, wenn sie dem 
Schutzziel nicht zuwiderlaufen oder eine Ausnahme im Interesse des Wohls der Allgemeinheit erforderlich 
ist. 
Resultierend aus den oben dargestellten Sachverhalten wird seitens der unteren Wasserbehörde 
ausreichend Ermessensspielraum gesehen, um dem Vorhabensträger eine Ausnahmegenehmigung 
gemäß § 136 Abs. 3 LWaG MV für das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 25 in Aussicht zustellen. 

IV. Festsetzungen zur Zuordnung der internen Kompensationsmaßnahmen und 
Kosten gemäß § 9 Abs. 1a i.V.m. § 1a Abs. 3 BauGB  
und § 135 a bis 135 c BauGB 

 
(1) 
Die Kosten für die Kompensationsmaßnahmen innerhalb des Plangeltungsbereiches sind durch die 
jeweiligen Grundstückseigentümer zu tragen. Der Erschließungsträger hat diese Verpflichtung  in den 
Kaufverträgen zu verankern.  
(2) 
Die vorgegebenen Kompensationsmaßnahmen sind parallel zu den Baumaßnahmen des Hoch- und 
Tiefbaues, spätestens jedoch 1 Jahr nach Abschluss der Baumaßnahmen auszuführen. 
(3) 
Die festgesetzten Kompensationsmaßnahmen und die Kostenübernahmeregelungen sind im 
Städtebaulichen Vertrag zwischen dem Erschließungsträger und der Gemeinde  zu verankern. 

1.2 Dachneigung/Dacheindeckung 
 
(1) 
Dachneigung 
Für Carports, Nebengebäude und Garagen sind auch Flachdächer zulässig.  
(2) 
Dacheindeckung 
Für die Dacheindeckung sind nur zulässig:  
- Ziegel und Dachsteine in rot oder anthrazit  
- mattierte Metalleindeckung bei Pultdächern 
- Glaskonstruktionen   
Für  untergeordnete  Dachflächen,  Garagen,  Carports, Nebengebäude   und Nebenanlagen gemäß § 14 
BauNVO sind auch andere handelsübliche Materialien zulässig. 
(3) 
Doppelgaragen und benachbarte Grenzgaragen sind jeweils in identischer Dachform, Dachneigung und 
Dacheindeckungsart auszuführen. 
 
1.3 Werbeanlagen/Warenautomaten 
 
(1) 
Werbeanlagen sind nur für die ausnahmsweise zulässigen Räume für Freiberufler erlaubt. 
Sie dürfen eine Fläche von 0,5 m² nicht überschreiten und sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. 
(2) 
Warenautomaten sind unzulässig. 
 
1.4 Satellitenanlagen 
 
Satellitenanlagen dürfen die First- bzw. Gebäudehöhen  nicht überschreiten.  
 
2. Einfriedungen 
 (§ 86 (1) 5. LBauO M-V) 
 
(1) 
Für die Einfriedung der Grundstücke sind nur blickdurchlässige Holzzäune, Metallziergitterzäune und 
bepflanzte Feldsteinmauern bis zu einer Höhe von 1,20 m sowie   lebende Hecken zulässig.  
(2) 
Einschränkung: 
Im Baugebiet 2 dürfen für die Einfriedung zu den öffentlichen Verkehrflächen lediglich Hecken verwendet 
werden. 
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ZEICHENERKLÄRUNG 
gem. PlanzV90 

VERFAHRENSVERMERKE 
 
1. 
Aufgestellt aufgrund   des   Aufstellungsbeschlusses  der   Gemeindevertretung Karlshagen vom 01.10.2009. 
Die ortsübliche Bekanntmachung des  Aufstellungsbeschlusses  erfolgte durch  Aushang in den Schaukästen 
vom  19.10.2009 bis 03.11.2009.  
 
Ostseebad Karlshagen (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Die Bürgermeisterin 
 
2. 
Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle  ist gemäß  § 17  Abs. 1 LPlG beteiligt worden. 
 
Ostseebad Karlshagen (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Die Bürgermeisterin 
 
3. 
Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit  nach § 3  Abs. 1  Satz 1 BauGB ist am 14.04.2011 
durchgeführt worden. 
 
Ostseebad Karlshagen (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Die Bürgermeisterin 
 
4. 
Die Gemeindevertretung Karlshagen hat am 14.04.2011 den  Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 25 mit 
Begründung einschl. Umweltbericht beschlossen  und zur Auslegung bestimmt. 
 
Ostseebad Karlshagen (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Die Bürgermeisterin 

5. 
Die Entwürfe des Bebauungsplanes Nr. 25, bestehend aus   der  Planzeichnung (Teil A)  und dem Text (Teil B) 
sowie der Begründung einschl. Umweltbericht sowie den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen haben in der Zeit  vom  09.05.2011 bis zum  
10.06.2011  während folgender Zeiten: 
 
Montag bis Freitag  von     8.30 Uhr  bis  12.00 Uhr und 
Montag und Mittwoch  von  13.30 Uhr  bis  15.00 Uhr und 
Dienstag    von   13.30 Uhr   bis  16.00 Uhr und 
Donnerstag    von   13.30 Uhr   bis  18.00 Uhr und 
 
nach  § 3 Abs. 2 BauGB  öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung  ist mit dem Hinweis, dass  
- Stellungnahmen während der Auslegungsfrist  von jedermann  schriftlich  oder zur Niederschrift  

vorgebracht werden können,  
- nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen  bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 

Nr. 25 unberücksichtigt bleiben können und  
- ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen 

geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet 
geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können, 

 
durch  Veröffentlichung im Internet, zu erreichen über www.amtusedomnord.de über den Link „Ortsrecht“  
am 26.04.2011 bekanntgemacht worden. 
 
Ostseebad Karlshagen (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Die Bürgermeisterin 
 
6. 
Die von der Planung berührten Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden  
sind mit Schreiben vom  29.04.2011 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 
 
Ostseebad Karlshagen (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Die Bürgermeisterin 

7. 
Die Gemeindevertretung Karlshagen hat die Stellungnahmen der Behörden, sonstigen Träger öffentlicher 
Belange und Bürger  am  27.10.2011  geprüft. 
Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 
 
Ostseebad Karlshagen (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Die Bürgermeisterin 
 
8. 
Der Bebauungsplan Nr. 25, bestehend  aus  der  Planzeichnung (Teil A)  und dem Text (Teil B)  wurde am 
27.10.2011 von der Gemeindevertretung Karlshagen als Satzung beschlossen. Die Begründung des 
Bebauungsplanes Nr. 25 mit Umweltbericht wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung Karlshagen vom  
27.10.2011  gebilligt. 
 
Ostseebad Karlshagen (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Die Bürgermeisterin 

9. 
Der katastermäßige Bestand im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 25 am  24.10.2011  wird als 
richtig dargestellt  bescheinigt. 
Hinsichtlich der lagerichtigen  Darstellung der Grenzpunkte  gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob 
erfolgte, da die  rechtsverbindliche Flurkarte  im Maßstab M 1 : 1000  vorliegt. Regressansprüche können 
nicht abgeleitet werden. 
 
Zinnowitz (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 

12. 
Die Satzung über den Bebauungsplanes Nr. 25, bestehend aus  der  Planzeichnung  (Teil A)  und  dem Text 
(Teil B), wird hiermit ausgefertigt. 
 
Ostseebad Karlshagen (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Die Bürgermeisterin 

13. 
Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 25 sowie die Stelle bei der der Plan auf Dauer während der 
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind 
durch Veröffentlichung im Internet, zu erreichen über www.amtusedomnord.de über den Link „Ortsrecht“  
am ....................2011 - ortsüblich bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachungsfrist  ist auf die 
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens - und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung  
sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen  (§ 44  BauGB) und auf die Bestimmungen  des § 5 Abs. 5   
Kommunalverfassung   M - V  vom 13.01.1998 (GVOBl.  M  -  V     S. 30 ) zuletzt geändert durch  Artikel 1 des 
Gesetzes vom 13.07.2011 (GVOBl. M-V S. 777) hingewiesen worden. 
Die Satzung ist mit Ablauf des  ………………… in Kraft getreten. 
 
Ostseebad Karlshagen (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Die Bürgermeisterin 

10. 
Die Genehmigung des Bebauungsplanes Nr. 25 wurde durch den Landkreis Vorpommern – Greifswald  am  
09.02.2012  AZ.:  61.2/22.01-01.11.11  mit   einer Maßgabe und Hinweisen  erteilt.                         
Maßgabe: Die Bekanntmachung des Bebauungsplanes ist erst nach der formellen Entlassung des 
Planbereiches aus der Trinkwasserschutzzone II vorzunehmen.  
 
Ostseebad Karlshagen (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Die Bürgermeisterin 
 
11. 
Die ..................................................... wurden durch Beschluss der Gemeindevertretung Karlshagen vom  
..................................  erfüllt. Die Hinweise sind beachtet. Das wurde durch den Landkreis Vorpommern – 
Greifswald  am  ...................................... ,  AZ.:  ...................................................     bestätigt. 
 
Ostseebad Karlshagen (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Die Bürgermeisterin 

STANDORTANGABEN  
 
Land  Mecklenburg - Vorpommern 
Landkreis  Vorpommern - Greifswald 
Gemeinde Karlshagen  
Gemarkung  Karlshagen 
Flur   4 
Flurstücke 12/97, 12/100, 12/127 bis 12/143 und  Teilflächen aus 12/46 und 12/89 

Geltungsbereich für das „Wohngebiet an der Waldstraße“ in Karlshagen

ÜBERSICHTSPLAN  M 1 : 10 000
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NUTZUNGSSCHABLONEN

Baugebiet  2   (Parzellen 9 bis 12  Mehrfamilienhäuser)

Art der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl              (GRZ)                                             /
als Höchstmaß

Bauweise                                                       Dachform und Dachneigung
der Hauptdachflächen

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Sockelhöhe (SH) über Oberkante Fahrbahn (OK FB)
als Höchstmaß

Traufhöhe (TH) über Oberkante Fertigfußboden (OK FF)
als Höchstmaß

Firsthöhe (FH)/Gebäudehöhe (GH) über 
Oberkante Fertigfußboden (OK FF)
als Höchstmaß

                    GRZ 0,4                                                                  /

                    o     E                                                        SD/ SD mit Kw/WD bis 49°

                    WR                                                                      m
m
m

                

                    I
SH   über OK FB            0,50 
TH   über OK FF             4,00 
FH   über OK FF             9,50 

                    GRZ 0,4                                                                  /

                    o                                                                    PD/SD bis 29°

                    WR                                                                        

                 

                    III
SH   über OK FB            0,50 
FH/GH über OK FF      11,00 

m
m

Baugebiet  1   (Parzellen 1 bis 8  Einfamilienhäuser)

PLANZEICHNUNG (TEIL A) 

M.: 1 : 500 
 
auf der Grundlage des Lage- und Höhenplanes des  
Vermessungsbüros Schröder aus Trassenheide von 09-2009 
Parzellierung durch das Vermessungsbüro Anders Zinnowitz von 06-2011  

Ermächtigungsgrundlage 
 
Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004  
(BGBl. I S. 2414),  zuletzt geändert durch Artikel 1 des  Gesetzes  vom  22.07.2011  (BGBl. I , S. 1509) und nach 
§  86 der Landesbauordnung  Mecklenburg - Vorpommern (LBauO M-V) vom 18.04.2006 (Gesetz- und 
Verordnungsblatt M-V 2006, Nr. 5 S. 102 ff.)  zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12.07.2010  
(GVOBl. M-V S. 366, 379)  und § 11 Abs. 3 BNatSchG vom 01.03.2010 wird nach Beschlussfassung durch die 
Gemeindevertretung Karlshagen vom 27.10.2011 folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 25 für das  
„Wohngebiet an der Waldstraße“, bestehend aus der Planzeichnung  (Teil A )  und  dem Text (Teil B) 
erlassen : 

Planungsphase Datum Gezeichnet Bearbeitet

Planung:

U  P  E  G

Vorentwurf

UPEG USEDOM Projektentwicklungsges. mbH
Strandstrasse 1a, 17449 Trassenheide
Tel.(038371)260-0, Fax(038371)26026 

Projekt:

Lange
Maßstab:

1 : 500 
Hogh

Satzung der Gemeinde Ostseebad Karlshagen 
über den Bebauungsplan Nr. 25  für das 
„Wohngebiet an der Waldstraße“

09-2010

Hogh04-2011 LangeEntwurfsfassung

H/B = 790 / 1560 (1.23m²) Allplan 2009

Satzung der Gemeinde Ostseebad Karlshagen 
über den Bebauungsplan Nr. 25  für das 

„Wohngebiet an der Waldstraße“

Hogh LangeSatzungsfassung 10-2011


